
DOMINIQUE BAETTIG

SVP im Zwielicht
Der Jurassier Dominique Baettig, der 
2007 für die SVP in den Nationalrat ge-
wählt wurde, trat Ende Oktober an einer 
rechtsextremen Veranstaltung in Frank-
reich auf. Er hat auch eine rechtsextreme 
Vergangenheit: Ende der siebziger Jah-
re war er Mitglied der Gruppe Nou-
vel Ordre Social und verantwortlicher 
Herausgeber der Parteizeitschrift, in 
der gegen «Rassenvermischung» ange-
schrieben und Freiheit für Hitler-Stell-
vertreter Rudolf Hess gefordert wurde. 
SVP-Präsident Toni Brunner wusste bis 
anhin nichts von Baettigs Vergangen-
heit. «Aber ich gehe auch nicht schnüf-

feln», sagt er gegenüber der WOZ. «Und 
man kann auch intelligenter werden.» 
Gehört habe er aber bereits von Baettigs 
Auftritt in Frankreich, wisse aber nichts 
Genaues. Er halte aber «nicht viel da-
von, in solch zwielichtigem Umfeld im 
Ausland aufzutreten. Es ist unnötig.» 

Hans Stutz

GENTECHNIK

Kontrollierbar?
Letzten Freitag hat der Schweizerische 
Nationalfonds den Zwischenbericht 
des Nationalen Forschungsprogramms 
«Nutzen und Risiken der Freisetzung 
gentechnisch veränderter Pflanzen» 
(NFP59) veröffentlicht. Die vorläufi gen 
Resultate bestätigen: Eine Mehrheit 
der Schweizer Bevölkerung lehnt die 
grüne Gentechnik ab. Vor allem wollen 

sieben von zehn Befragten frei wählen 
können zwischen gentechnisch verän-
derten (GVO) und unveränderten Pro-
dukten. Eine Kennzeichnung von GVO-
Lebensmitteln drängt nicht nur deshalb 
aufs politische Parkett: Diesen Herbst 
tauchten in 36 Ländern GVO-Leinsa-
men auf. Ihre Spuren liessen sich bis in 
Müesli verfolgen. Parallel dazu fanden 
Reisnudeln, die mit einem weltweit un-
bewilligten GVO-Reis verunreinigt wa-
ren, ihren Weg in die Gestelle Schweizer 
Detailhändler. Was bedeutet das für die 
Frage, ob gentechnisch veränderte und 
unveränderte Pfl anzen nebeneinander 
angebaut werden können, mit der sich 
auch das NFP59 beschäftigt?  mei

Von Susan Boos

Der Schreck weicht nicht. 57 Pro-
zent der Stimmenden haben Ja zur 
Minarettverbots initiative gesagt. Ein 
Drittel hat fremdenfeindliche Vorlagen 
schon immer unterstützt. Doch die an-
deren – wer sind sie? Verwirrte, die wol-
kige Ängste in die Urne legten? Weil es 
ja um nichts ging, wie es überall heisst.

Der Schreck weicht trotzdem nicht. 
Plötzlich lebt man in einem Land, von 
dem man nicht mehr weiss, wozu es im 
Taumel noch fähig wäre. Der Schreck 
dürfte ähnlich sein wie der, den Stefan 
Zweig im Sommer 1914 empfunden 
hat. Der österreichische Schriftsteller, 
damals noch Übersetzer und nicht be-
rühmt, machte im belgischen Le Coq 
Ferien. Im Spass sagte er zu seinen 
Freunden, sie dürften ihn an einen La-
ternenpfahl knüpfen, wenn die Deut-
schen in Belgien einmarschierten. Alle 
lachten. Die Politik liebe die Erregung, 
dachten sie damals und nahmen die all-
gemeine Drohrhetorik nicht ernst, weil 
sie in den letzten Jahren schon zu viel 
davon gehört hatten. Tage später mar-
schierte die deutsche Armee ein. Zweig 
kam mit Müh und Not nach Wien zu-
rück und fand «die Stadt im Taumel», 
wie er in seinem grandiosen Werk «Die 
Welt von Gestern» schrieb. Der erste 
Schreck über den Krieg, den niemand 
gewollt hatte, war umgeschlagen in En-
thusiasmus. Und man begann sich den 
bevorstehenden Krieg als kurzes, auf-
regendes, wildes Abenteuer auszuma-

len. Viele prominente Intellektuelle wie 
Thomas Mann oder Gerhard Haupt-
mann liessen sich mitreissen. Zweig be-
schreibt dieses Phänomen der «Massen-
tollheit», die binnen kürzester Zeit jegli-
che Vernunft hinwegfegte. Schnell kann 

es gehen, dass der Irrsinn die Überhand 
gewinnt. Damals führte er in einen der 
grausamsten Kriege.

Es ist vielleicht unfair, 1914 mit heute 
zu vergleichen. Nur wollte auch in jener 
Zeit niemand wissen, wohin die kollek-
tive Enthemmung führen kann. 

Die Minarettinitiative hat das Poten-
zial zum historischen Moment, gerade 
weil es vordergründig um nichts geht. 
Man glaubt, keine Verantwortung über-
nehmen zu müssen für das, was danach 
geschieht. Doch die Erregung ist da, weil 
sich plötzlich eine Mehrheit fand, von 
der man nicht glaubte, dass es sie gibt. 
Vielleicht gibt es sie auch noch nicht als 
feste Grösse. Nur weiss die Rechte den 
Moment zu nutzen. 

Die SVP hat verstanden, dass sie ge-
winnt, wenn sie die Erregung bewirt-

schaftet. Wer den Nerv trifft, verursacht 
ein Zittern und Beben. Der Nerv, das ist  
der Kern der Demokratie: Menschen-
rechte, Grundrechte, Gewaltenteilung. 
Menschenrechte sind unverhandelbar, 
Grundrechte sind unverhandelbar, und 
die Gewaltenteilung ist es auch. Trotz-
dem rüttelt die SVP seit Jahren syste-
matisch an diesem Kern. 

Die letzte Initiative, die für ungültig 
erklärt wurde, war 1996 die Initiative 
«für eine vernünftige Asylpolitik», die 
faktisch das Asylrecht abgeschafft hätte. 
Seither lotet die Rechte die Grenze ge-
konnt aus; bewusst initiiert sie die Kon-
frontation direkte Demokratie versus 
Rechtsstaat. Das Volk gegen die Rich-
ter – das verstehen alle. 

Wenn Politiker oder Richter nun den 
Minarettentscheid nicht respektierten, 
werde es Unruhen geben, drohte Nati-
onalrat Christoph Mörgeli diese Woche 
im «Club». Die Erregung geht weiter 
und die Diffamierung des Rechtsstaats 
ebenso. Doch die Bürgerlichen glau-
ben naiv, sie müssten auf die diffusen 
Ängste des Volkes eingehen, Burkas 
und nichtchristliche Friedhöfe thema-
tisieren – derweil die rechten Truppen 
längst weitermarschieren und bereits 
die nächste Schlacht vorbereiten: die 
Ausschaffungsinitiative.

Der Bundesrat hat schon in der Bot-
schaft festgehalten, dass die Initiative 
gegen die Bundesverfassung, gegen die 
Menschenrechtskonvention und gegen 
das EU-Personenfreizügigkeitsabkom-
men verstosse. Das Parlament beschäf-

tigt sich diese Woche damit. Findet es  
den Mut, die SVP-Initiative für ungültig 
zu erklären? Irgendwann hat die bür-
gerliche Elite dieses Landes vergessen, 
worum es in der Demokratie wirklich 
geht. Die Erregung lässt sich an der 
Urne nicht bezwingen. Das musste Eu-
ropa schmerzlich lernen: «Demokratie 
muss auf rechtsstaatlichen Prinzipien 
beruhen, das heisst, sich in einem fairen 
Verfahren abspielen, und sie muss an 
Grund- und Menschenrechten ihre 
Schranken fi nden; sonst kann sie in Ge-
fahr geraten, totalitäre Züge anzuneh-
men», schrieb der Staatsrechtler Daniel 
Thürer in einer Betrachtung über das 
Recht und die Abstimmungsdemokra-
tie: «Ist denn nicht auch etwa das NS-
Regime auf dem Wege einer Volkswahl 
an die Macht gelangt, und stützen sich 
nicht etwa im heutigen Mittel- und Ost-
europa und in anderen Weltgegenden 
ethnofaschistische Gruppen auf Ver-
fahren der direkten Demokratie wie 
vor allem das Referendum, um für sich 
selbst die Macht zu erkämpfen oder zu 
erhalten und andere zu unterdrücken, 
zu vertreiben oder zu eliminieren?» 

Das macht Sorgen – nicht die Burka 
oder islamische Friedhöfe. ◊

WIE WEITER? Die Minarettabstimmung versetzt die Schweiz in einen Erregungszustand, 
weil die bürgerliche Elite vergessen hat, dass es ohne Rechtsstaat keine Demokratie gibt.
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  Von Franziska Meister
  
  Die kleinen braunen Sa-
men sehen aus wie Leinsa-
men und sind doch keine 
gewöhnlichen Leinsamen. 
Sie heissen Triffid und 
tauchten in diesem Herbst 
erstmals in der Schweiz 
auf. Ende Oktober muss-
ten Schweizer Importeure 
25 Tonnen Leinsamen aus 
Kanada vernichten, weil sie 
Triffi d enthielten.

  Der kanadische Wissen-
schaftler Alan McHughen 
hat in den achtziger Jahren 
Leinsamen gentechnisch 
so verändert, dass sie her-
bizidtolerant und antibio-
tikaresistent sind und auch 
auf stark belasteten Acker-
böden gedeihen. Getauft 
hat er den GVO-Leinsa-
men auf den Namen Triffi d. 
Ein Name, der passender 
nicht sein könnte: Triffi ds 
sind die Protagonisten des 
gleichnamigen Science-
Fiction-Romans von John 
Wyndham aus dem Jahr 
1951 – biotechnologisch ge-
züchtete Pfl anzen, die sich 
fortbewegen, miteinander 
kommunizieren und einen 
Vernichtungszug gegen die 
Menschheit antreten.

  
  Wer ist schuld?

  Die Triffid-Leinsamen 
tauchten diesen Herbst 
überall in Europa auf. In 
Grossbritannien fanden 
sie ihren Weg bis in die 
Brötchen der Grossbäcke-
reien, in Deutschland gar 
bis in Bioprodukte. In der 
Schweiz hatte das Bun-
desamt für Gesundheit 
295 Tonnen Leinsamen 
aufgespürt, die mit Trif-
fid verunreinigt waren. 
Doch erlaubt das Gesetz, 
Lebens- und Futtermit-
tel als gentechfrei zu be-
zeichnen, wenn der Anteil 
gentechnisch veränderter 
Organismen (GVO) eine 
gewisse Toleranzschwelle 
nicht überschreitet. Im Fall 
unbewilligter gentechnisch 
veränderter Organismen 
liegt die Schwelle bei 0,5 
Prozent. Zehn Prozent der 
Leinsamenlieferung über-
schritten diese Toleranz-
schwelle und wurden ver-
nichtet.

  In Kanada ist Triffid 
als Futter- und Lebensmittel zugelas-
sen und von 76 Saatgutzüchtern auch 
vermehrt worden, wie Dale Adolphe, 
Direktor der Canadian Seed Growers 
Association, gegenüber der WOZ be-
stätigt: «Aber seit 1999, also seit zehn 
Jahren, ist kein Triffi d-Saatgut mehr 
produziert und von uns zertifi ziert wor-
den.» Im Jahr 2000 sei sogar ein Rück-
rufprogramm gestartet worden, um alle 
Vorräte des GVO-Saatguts vom Markt 
zu nehmen. In Europa soll der Absatz-
markt dafür gefehlt haben. Adolphe be-
schuldigt nun die LandwirtInnen: Sie 
hätten Triffi d-Saatgut aufbewahrt, statt 
neue, zugelassene Sorten zu kaufen.

  «Triffi d hätte den Bauern gar nicht 
verkauft werden dürfen, sondern nur 
den Saatgutproduzenten», wehrt 
sich Stewart Wells, Präsident der ka-
nadischen National Farmers Union 
(NFU). Und die hätten dann halt nicht 
wie vorgeschrieben alles GVO-Saatgut 
vernichtet. Für die NFU bestätigt der 
Triffi d-Skandal, was sie schon seit Jah-
ren vehement – und aus eigener Erfah-
rung mit dem Anbau von GVO-Raps – 
vertritt: Einmal angebaut, lassen sich 
gentechnisch veränderte Pfl anzen nicht 
wieder aus der Umwelt holen. Ebenso 
wenig lässt sich ihre Ausbreitung be-
grenzen oder kontrollieren. Die NFU ist 
laut Wells überzeugt: «Eine Koexistenz 
von konventionellen und biologischen 

Pfl anzen mit gentechnisch veränderten 
Pfl anzen ist praktisch unmöglich.»

  Ähnlich lautet auch das Fazit einer 
vor wenigen Monaten zu dieser Frage 
publizierten EU-Studie, an der sich das 
Zentrum für Technologiefolgenabschät-
zung (TA-Swiss) beteiligt hat: Es sei eine 
der grössten Herausforderungen über-
haupt, sicherzustellen, dass GVO-Pfl an-
zen sich nicht mit unveränderten Pfl an-
zen vermischten oder auskreuzten.

  Koexistenz bedeutet nicht nur, dass 
Kulturpfl anzen mit und ohne gentech-
nische Veränderungen nebeneinander 
angebaut werden können. Koexistenz 
heisst auch, dass ihre Trennung vom 
Feld respektive vom Saatgut bis zu den 
KonsumentInnen garantiert sein muss. 
Das kostet – und bedarf rechtlicher Re-
gulierung. In der Schweiz werden zur-
zeit intensiv entsprechende Diskussio-
nen geführt, vor allem im Rahmen des 
Nationalen Forschungsprogramms NFP 
59 zu Nutzen und Risiken der Freiset-
zung gentechnisch veränderter Pfl an-
zen (vgl. Kasten). An einer NFP-59-Ver-
anstaltung zum Thema «Koexistenz», 
die Ende November in Zürich stattfand, 
präsentierte sich die Sachlage allerdings 
äusserst verworren.

  Das zeigte sich bereits an der Frage 
des notwendigen Isolationsabstands 
zwischen GVO- und Nicht-GVO-Fel-
dern: In der EU variiert dieser Abstand 

für den Anbau beim GVO-Mais je nach 
Land von 25 bis 600 Meter. Sicher: 
Spanien kann zum Beispiel die Abstän-
de kleiner halten als Deutschland, weil 
der Anbau verschiedener Pfl anzen über 
einen grossen Zeitraum hinweg erfolgt 
und daher die Blütezeiten, in denen der 
Pollenfl ug eine Gefahr ist, sich kaum 
überlappen. Die unterschiedlichen land-
wirtschaftlichen Produktionssysteme 

in Europa vermögen die enormen Un-
terschiede der Isolationsdistanzen aber 
nur zum Teil zu erklären. «Auch poli-
tische Motive spielen eine Rolle», sagt 
Bernadette Oehen vom Forschungsin-
stitut für Biologischen Landbau (FiBL) 
in Frick. Dass die Isolationsabstände in 
Österreich oder Luxemburg hoch sind, 
sei kein Zufall: «In diesen Ländern 

steht man GVO-Pfl anzen 
äusserst kritisch gegenüber 
und gewichtet den Schutz-
anspruch der konventio-
nellen und der Biobauern 
sehr hoch.»

  In der Schweiz mit ihrer 
kleinräumigen Landwirt-
schaft akzentuiert sich das 
Problem. Zwar würde bei 
Mais ein Isolationsabstand 
von 100 bis 150 Metern 
meist ausreichen, um die 
Verunreinigung konven-
tioneller Maisfelder inner-
halb der Toleranzschwelle 
von 0,9 Prozent zu halten. 
Aber geringste Verunreini-
gungen lassen sich auch in 
Feldern, die drei Kilometer 
entfernt sind, noch nach-
weisen. «Will man verläss-
lich eine GVO-freie Land-
wirtschaft garantieren, 
muss die Distanz viel grös-
ser sein», sagt Oehen. Und 
nicht nur das: Sie muss 
für jede neu zugelassene 
gentechnisch veränderte 
Pfl anze individuell festge-
legt werden. Das erfordert 
jedes Mal auch eine Anpas-
sung der rechtlichen Regu-
lierungen. Die im Rahmen 
der EU-Studie befragten 
71 ExpertInnen sind sich 
ausserdem uneins, ob sol-
che Koexistenzmassnah-
men auch wirklich bei al-
len Pfl anzenarten greifen.

  Langsam wächst die 
Einsicht, dass in Europa 
Isolationsdistanzen kein 
taugliches Instrument 
sind, um Koexistenz zu 
ermöglichen. Schon gar 
nicht in der Schweiz, wo 
jeder Landwirt im Schnitt 
vier bis fünf Nachbarn hat, 
von denen einer ein Bio-
bauer ist. Sollen doch die 
LandwirtInnen selber aus-
handeln, unter welchen 
Bedingungen Koexistenz 
möglich sein soll, inklusive 
Haftungs- und Entschädi-
gungsfrage – das war die 
an der NFP-59-Veranstal-
tung gehandelte «Alterna-
tive» zu fi xen Isolations-
distanzen. «Das ist nicht 
realistisch», betont Berna-
dette Oehen. In manchen 
Gebieten kooperierten 
Landwirte eng, in anderen 
überhaupt nicht. Und es 
gebe keine Vorbilder, wie 
im Streitfall ein Problem 
gelöst werden soll: «In 

Deutschland spricht man bereits vom 
‹Krieg in den Dörfern› als Folge davon, 
dass einzelne Bauern GVO anbauen.»

  
  Kaum Gewinn – ungeklärte Risiken

  Kommt hinzu, dass die sogenannten 
Kosten-Nutzen-Abschätzungen einer 
Koexistenz so komplex sind, dass sogar 
die ExpertInnen überfordert scheinen. 
Zumindest wurde an der NFP-59-Ver-
anstaltung ein bunter Strauss an Fak-
toren präsentiert, die solche Abschät-
zungen qualitativ beeinfl ussen – quan-
titative Modellsimulationen allerdings 
fehlten, und damit auch die praxis-
nahen Beispiele. Einzig das FiBL hat 
bislang im Rahmen eines EU-Projekts 
eine Kosten-Nutzen-Modellrechnung 
für zwei elsässische Bauerngemeinden 
durchgeführt. Bernadette Oehen war 
an dem Projekt beteiligt. Eine der wich-
tigsten Erkenntnisse: Selbst wenn neun 
von zehn LandwirtInnen GVO-Mais 
anpfl anzen, bleibt ihr Nutzen sehr ge-
ring. «Der zusätzlich erzielte Gewinn 
wird buchstäblich wieder weggefressen, 
weil das GVO-Saatgut teurer ist und die 
Bauern einen grossen Zusatzaufwand 
leisten müssen, der mit dem Trennen, 
Reinigen, Lagern, Kontrollieren und 
der notwendigen Administrationsarbeit 
verbunden ist.»

  Vor allem aber zeigt die FiBL-Studie, 
dass die mit einer Koexistenz verbun-

denen Kosten für die konventionellen 
und die Biobäuerinnen in jedem Fall 
grösser sind als die allfälligen zusätz-
lichen Gewinne der GVO-Bauern. Be-
sonders für BiolandwirtInnen sind die 
Verluste bereits heute sehr hoch, wenn 
ihre Ernte aufgrund einer Verunreini-
gung von bio zu konventionell umde-
klariert wird. Die Einführung von GVO 
würde diese ökonomische Belastung 
enorm verschärfen: «Einen Biobauern 
käme eine Umdeklaration seiner Ern-
te wegen GVO-Verunreinigung rund 
zehnmal so teuer zu stehen wie einen 
konventionellen Bauern.»
  
  Moratorium bis 2013 verlängert

  Auch aus ökonomischer Perspektive 
ist Koexistenz also mit grossen Frage-
zeichen verbunden. Klar ist einzig, was 
all dies auf rechtlicher Ebene bedeutet, 
wie der St. Galler Rechtsprofessor Rai-
ner Schweizer an der NFP-59-Veranstal-
tung betonte. Er ist mit zwei Projekten 
am Nationalen Forschungsprogramm 
beteiligt – im einen geht es dar um, 
rechtliche Richtlinien für eine Koexis-
tenzordnung auszuarbeiten. Auf der 
Verordnungsebene lasse sich das nicht 
lösen, sagt Schweizer: «Eine Revision 
des Gentechnikgesetzes ist zwingend.» 
Und das bedeutet, dass frühestens 2020 
mit einer rechtlichen Grundlage für die 
allfällige Einführung von Koexistenz in 
der Schweiz gerechnet werden kann. 

  Bis dahin werden sich die Rahmen-
bedingungen aber fundamental geän-
dert haben – nicht zuletzt, weil man da-
von ausgeht, dass sich die Zahl der welt-
weit zugelassenen GVO-Pfl anzen (heute 
sind das rund dreissig) bis ins Jahr 2015 
vervierfachen wird. Und Schweizer geht 
davon aus, dass Koexistenzmassnah-
men spezifi sch für jede einzelne GVO-
Pfl anze festgelegt werden müssen. Mehr 
noch: «Was wir festlegen, wird vielleicht 
fünf bis sieben, maximal zehn Jahre auf-
rechterhalten werden können. Danach 
muss alles überarbeitet und neu festge-
legt werden.»

  Vergangene Woche hat nach dem Na-
tionalrat auch der Ständerat beschlos-
sen, das Moratorium für einen Anbau 
von GVO-Pfl anzen bis 2013 zu verlän-
gern. Unter anderem hofft das Parla-
ment auf klärende Resultate aus dem 
NFP 59. «Man kann schon immer wei-
terforschen», sagt Bernadette Oehen: 
«Aber eigentlich sind die Fakten klar: 
Koexistenz bringt nicht viel. Entweder 
will man sie politisch, oder man will sie 
nicht.» ◊ 

 GENTECHPFLANZEN Diesen Herbst tauchten in der Schweiz Lieferungen auf, die Spuren von Gentechpflanzen 
 enthielten, die nirgendwo kommerziell angebaut werden. Die Forschung soll derweil weiterhin beweisen, dass
konventionelle, biologische und gentechnische Landwirtschaft nebeneinander Platz haben.

  Unmögliche Nachbarn

Einmal angebaut, 
 lassen sich gentech-
nisch veränderte 
Pflanzen nicht wieder 
aus der Umwelt holen. 

  Nationale Forschungsprogramme 
(NFP) sollen einen Beitrag zur 
 Lösung wichtiger Gegenwartsprob-
le me leisten. Deshalb gibt auch 
die Poli tik – konkret der Bundes-
rat – sowohl Fragestellung als auch 
Schwerpunkte eines NFP vor. Das 
NFP 59 untersucht Nutzen und 
Risiken gentechnisch veränderter 
Organismen (GVO) in Bezug auf 
die ökologischen, sozialen, öko-
nomischen, rechtlichen und politi-
schen Verhältnisse in der Schweiz. 
Für die insgesamt 29 Projekte des 
NFP 59 hat der Bund einen Kredit 
von zwölf Millionen Franken gespro-
chen. Vier Projekte befassen sich 
konkret mit der Koexistenzfrage: 
Eines simuliert mit blauem Mais das 
Verhalten von Gentechmais, der mit 
konventionellem Saatgut vermischt 
ist und bei der Ernte als Verunreini-
gung wieder auftaucht. Ein zweites 
Projekt versucht mit theoretischen 
Modellen abzuschätzen, wie sich der 
Anbau von GVO in verschiedenen 
landwirtschaftlichen Produktions-
systemen der Schweiz auswirkt. Eine 
konkrete Kosten-Nutzen-Bilanz für 
einzelne Bauernbetriebe will ein 
drittes Projekt erstellen. Ein viertes 
befasst sich mit dem rechtlichen 
Rahmen, der Koexistenz garantieren 
soll. Vergangenen Freitag ist der 
Zwischenbericht veröffentlicht wor-
den (www.nfp59.ch). 

 DAS NFP 59Nein, das ist nicht der «Triffids»-Gentechleinsamen: Plakat der ersten Verfi lmung von John Wyndhams 
Roman, gedreht 1962. Die neuste fi lmische Adaption stammt aus dem Jahr 2009 und hat am 28. Dezember 
auf BBC Premiere. 
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